
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Besonderen Teils – Apothekerinnen und Apotheker 
(Teil B Abschnitt I der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  

 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

14 II / 2. II – 5 J. Ib 

 
EG 14 /  

EG 13 [mit 

Zulage 
§ 17 Abs. 8 
TVÜ-VKA] 

 

Apotheker 
 
Apothekerinnen und Apotheker mit entsprechender Tätigkeit. 

 

 Ib / 8. 
Ib ohne 
Aufstieg 

 
EG 14 /  
EG 14 

 Apotheker als Leiter von Apotheken 
 

gestrichen 
 

 Ib / 9. II – 5 J. Ib 

 
EG 14 /  

EG 13 [mit 

Zulage 
§ 17 Abs. 8 
TVÜ-VKA] 

 

Apotheker nach fünfjähriger Tätigkeit als Apotheker. weggefallener Aufstieg 

15 Ia / 7. 
Ia ohne 
Aufstieg 

EG 15 /  
EG 15 

 
Apotheker als Leiter von Apotheken, denen mindestens vier 
Apotheker durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 
 

 
Apothekerinnen und Apotheker als Leiterinnen oder Leiter von 
Apotheken, denen mindestens vier Apothekerinnen oder Apothe-
ker durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

 


